
Rechtsverordnung Denkmalzone 
"Auf der Steiu" 

Rechtsverordnuna zur Unterschutzstelluna der Denk 
malzone "Auf der Steia" aemäß 6 8 in Verbindunu mit 
6 4 und !5 5 Denkmalschutz- und -Dfleaeaesetz 

41 105 

Aufgrund von 5 8 Abs. 1 Halbsatz 2 in Verbindung mit 
5 8 Abs. 4 sowie 5 24 Abs. 3 in Verbindung mit 5 24 
Abs. 2 Nr. 3 des Landesgesetzes zum Schutz und zur 
Pflege der Kulturdenkmäler (Denkmalschutz- und 
-pflegegesetz - DSchPflG) vom 23.03.1978 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt - GVBl. 1978, S .  159 ff.) 
geändert durch Art. 7 des Rechtsvereinfachungs- 
gesetzes vom 07.02.1983 (GVB1. 1983, S .  1 7 ) ,  zuletzt 
geändert durch das 1. Landesgesetz zur Änderung des 
DSchPflG vom 27.10.1986 (GVB1. 1986, S .  291)  ver- 
ordnet die Stadtverwaltung Mainz als untere Denk- 
malschutzbehörde im Einvernehmen mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege Rheinland- Pfalz: 

Unterschutzstellung 

Das in 5 2 näher bezeichnete und in der beigefügten 
Karte durch Umrandung gekennzeichnete Gebiet wird 
als Denkmalzone im Sinne des 5 4 Abs. 1 Ziffer 2 in 
Verbindung mit 5 5 Abs. 1 Nr. 1 DSchPflG (bauliche 
Gesamtanlage) gem. 5 8 DSchPflG unter Schutz ge- 
stellt. Die Denkmalzone trägt die Bezeichnung "Auf 
der Steig". 

Geltungsbereich 

Die Denkmalzone umfaßt die Anwesen Auf der Steig 
2,4,6,8,10,12,14 und Am Frankenhag 11 und 1 3  mit den 
Flurstücken 67,68,69,70,72,73,74,77,78 sowie teil- 
weise 174 in Flur 23 der Gemarkung Mainz. Der 
Geltungsbereich der Denkmalzone ist in der beige- 
fügten Karte durch Umrandung gekennzeichnet. Die 
Karte ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung. 
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5 3  

Zweck und Begründung der Unterschutzstellung 

(1) Die Unterschutzstellung der Denkmalzone 
erfolgt zum Zweck der Erhaltung der 1909/10 
von der "Reichskommission für die Mainz- 
Kasteler Festungsgrundstücke" erbauten 
Doppelhäuser und des Einzelhauses mit den 
kennzeichnenden Merkmalen einer einheitlichen 
Gebaudegruppe im Landhausstil, die sich 
auszeichnen durch ihre charakteristischen 
Fassadengliederungselemente aus Natur- bzw. 
Kunststein sowie durch reichgegliederte 
Dachflächen mit Quergiebeln, Dachgauben, 
Krüppel-und Fußwalm und durch die größtenteils 
noch erhaltenen Sprossenfenster sowie durch 
abwechslungsreich eingesetzte Gliederungsele- 
mente wie Loggien, Altane und Risalite, die 
außerdem geprägt sind durch eine kenn- 
zeichnende Asymmetrie. 

(2) Die Denkmalzone ist in ihrer charakte- 
ristischen Bauweise ein kennzeichnendes 
Merkmal der Mainzer Oberstadt im Sinne des 5 3 
Nr. 1 c DSchPflG und als Beispiel der Baukunst 
um 1909/10 wegen der sorgfältigen Bearbeitung 
der Baumaterialien und der hohen ge- 
stalterischen Qualität auch ein Zeugnis des 
künstlerischen Wirkens sowie des geistigen und 
handwerklichen Schaffens im Sinne des § 3 Nr. 
1 a DSchPflG. 

An der Erhaltung und Pflege der Denkmalzone 
besteht Überwiegend aus wissenschaftlichen 
Gründen sowie zur Belebung und Werterhöhung 
der Umwelt ein Öffentliches Interesse, und 
)zwar 

- aus wissenschaftlichen Gründen, weil die 
Denkmalzone bedeutsame Hinweise liefert für 
die geografische und architekturgeschicht- 
liche Forschung unter besonderer BerÜck- 
sichtigung des Wohnhausbaues um 1909/10, 
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- zur Belebung und Werterhöhung der Umwelt, 
weil sich die Denkmalzone auszeichnet durch 
gestalterisch qualitatsvolle Bauwerke in 
einer stadtraumlich harmonischen Zuordnung, 
die in Verbindung mit der Grünanlage und den 
Straßenflächen sowie den Vorgarten eine 
gestalterische Einheit bilden und einen 
wesentlichen Teil des hohen Wohnwertes aus- 
machen. 

Die Unterschutzstellung der Denkmalzone ist geboten, 
weil sie der Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals 
dient und dies zu den gesetzlichen Aufgaben des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege gehört ( §  1 
Abs. 1 DSchPflG). 

5 4  

Aufnahme in das Liegenschaftskataster 

Für alle innerhalb des Geltungsbereiches dieser 
Rechtsverordnung gelegenen Grundstücke wird der 
Vermerk Über die Unterschutzstellung der Denkmalzone 
("Denkmalschutz") in das Liegenschaftskataster auf- 
genommen. 

§ 5  

Inkrafttreten 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage ihrer VerÖffent- 
lichung in der Allgemeinen Zeitung Mainz und der 
Mainzer Rhein-Zeitung in Kraft. * )  

Mainz, 08.05.1991 
Stadtverwaltung 

gez.: Weyel 

Oberbürgermeister 

* )  Die Veröffentlichung erfolgte am 25.06.1991 
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